
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Trollenhagen vom 15.05.2024 (VO-38-BO-21-550-3) 

 
 
Top 8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 18 „Sondergebiet 

Photovoltaikanlage Sandberg“ der Gemeinde Trollenhagen 
 
1. Abwägungsbeschluss zum Vorentwurf 
2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf 

 
Herr Ramm und Herr Gruß enthalten sich der Beratung und der Abstimmung zu 
diesem TOP. 
Herr Saß führt aus, dass dieser Beschluss im Bauausschuss beraten wurde. Der 
Bauausschuss empfiehlt die Zustimmung. Herr Saß stellt Frau Schramm von der 
Firma MIKAVI Planung GmbH vor. Frau Schramm bestätigt, dass der Radweg in der 
Planung berücksichtigt wurde. 
Mit Beschluss vom 01.12.2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Trollenhagen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 18 
„Sondergebiet Photovoltaik Sandberg“ beschlossen.  
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB wurde den gesetzlichen Bestimmungen des Baugesetzbuches 
entsprechend durchgeführt.  
Der Inhalt der im Ergebnis der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen ist in 
der als Anlage 1 beigefügten Abwägungstabelle aufgeführt. Die Stellungnahmen 
wurden geprüft; sie sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in den 
Abwägungstabellen behandelt werden.  
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB nicht eingegangen. 
Nach den durchgeführten frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte die Erstellung der Entwurfsunterlagen unter 
Berücksichtigung der eingegangenen Hinweise und Anregungen.  
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des Bauleitplans einschließlich der 
Begründung sowie der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen zu veröffentlichen und die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von 
der Veröffentlichung im Internet auf elektronischem Weg benachrichtigt werden.  
Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die genannten Unterlagen 
eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie Angaben 
dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor Beginn 
der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen.  
Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Dauer der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, dass Stellungnahmen elektronisch 
übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden 
können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und welche 
anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach Satz 2 bestehen. 
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Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zu Planentwurf und Begründung einzuholen, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann. 
 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den Sitzungsraum 
zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, 
entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung unter 
Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschließt: 

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden geprüft und deren 
Behandlung wird entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 7) beschlossen. 

2. Der Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 18 
„Sondergebiet Photovoltaikanlage Sandberg“ bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan wird in der vorliegenden Fassung vom April 
2024 2024 beschlossen. Der Entwurf der Begründung nebst Umweltbericht 
sowie dessen Anlagen werden in der vorliegenden Fassung vom gebilligt. 

3. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 18 „Sondergebiet 
Photovoltaikanlage Sandberg“ mit der Begründung und Umweltbericht 
einschließlich der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffentlichen und 
die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet 
auf elektronischem Weg benachrichtigt werden. Die Internetseite oder 
Internetadresse, unter der die genannten Unterlagen eingesehen werden 
können, die Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie Angaben dazu, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor Beginn der 
Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Dauer der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, dass Stellungnahmen 
elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg 
abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können und welche anderen leicht zu erreichenden 
Zugangsmöglichkeiten nach Satz 2 bestehen. 

4. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf 
einzuholen. 

5. Gemäß § 4b BauGB wird die Durchführung der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange dem Planungsbüro MIKAVI Planung 
GmbH, Mühlenstraße 28, 17349 Schönbeck übertragen. Die Verwaltung wird 
beauftragt eine entsprechende Bescheinigung zu erteilen. 

6. Gemäß § 4b BauGB das Planungsbüro MIKAVI Planung GmbH, Mühlenstraße 
28, 17349 Schönbeck bevollmächtigt den Beteiligten die Ergebnisse des 
Abwägungsverfahrens zum Vorentwurf mitzuteilen. Die Verwaltung wird 
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beauftragt eine entsprechende Bescheinigung zu erteilen. 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

9 2 7 7 0 0 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 2. August 2024 
 
 
 
Peter Enthaler 
Gemeinde Trollenhagen 
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